
 

Beitragsordnung des Queerlife Hof e.V. 
§ 1 Geltungsbereich 
Diese Beitragsordnung regelt die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen und Gebühren für alle Mitglieder 
des Queerlife Hof e.V. 

§ 2 Beitragspflicht 

1. Alle Mitglieder sind beitragspflichtig. 

2. Der Mitgliedsbeitrag wird als Jahresbeitrag erhoben. 

§ 3 Fälligkeit 

1. Der Jahresbeitrag ist zum 01.01. eines jeden Jahres im Voraus fällig. 

2. Bei erteilter SEPA-Lastschrift wird der Beitrag Mitte Februar eingezogen. 

§ 4 Höhe der Beiträge 

1. Soli: 12,- €/Jahr (Schüler*innen, Student*innen, Arbeitssuchende, etc.) 

2. Standard: 24,- €/Jahr (Mindestbeitrag für erwerbstätige Mitglieder) 

3. Gönner: 48,- €/Jahr (Vorgeschlagener Beitrag für Mitgliedschaft mit Zusatzbeitrag) 

§ 5 Eintritt im laufenden Jahr (Unterjähriger Beitrag) 

1. Eintritt bis einschließlich 30.06. (erstes Halbjahr): Es ist der volle Jahresbeitrag fällig. 

2. Eintritt ab 01.07. (zweites Halbjahr): Es ist der halbe Jahresbeitrag fällig. 

3. Die Beitragspflicht beginnt mit dem Datum des Vereinsbeitritts 
(Aufnahmedatum gemäß Beitrittserklärung). 

§ 6 Zahlungsweise 

1. Bevorzugte Zahlungsart ist das SEPA-Lastschriftverfahren. Das Mitglied erteilt dem Verein 
ein entsprechendes Mandat und teilt Änderungen der Bankverbindung unverzüglich mit. 

2. Bei Überweisung ist der Beitrag bis 01.01. eigenständig zu zahlen. 

3. Rücklastschriftkosten, die das Mitglied zu vertreten hat (z.B. falsche/gesperrte Kontodaten, 
mangelnde Deckung), werden dem Mitglied in tatsächlicher Höhe weiterbelastet. 

§ 7 Verzug und Mahnungen 

1. Bei Nichtzahlung bis zum Fälligkeitstermin befindet sich das Mitglied ohne weitere Mahnung 
im Verzug. 

2. Der Verein kann Mahngebühren in Höhe von 5,- € je Mahnung erheben. 

3. Bleibt der Beitrag trotz Mahnung aus, können satzungskonforme Maßnahmen ergriffen 
werden (z. B. Ruhen von Mitgliedsrechten bis zum Ausgleich). 

§ 8 Austritt, Ausschluss, Beitragsrückerstattung 

1. Beim Austritt besteht Beitragspflicht bis zum Ende des laufenden Beitragsjahres; bereits 
gezahlte Beiträge werden nicht anteilig erstattet. 

2. Bei Ausschluss gilt Satz 1 entsprechend. 

  



 

§ 9 Änderungen der Beitragshöhe 

Über Änderungen der Beitragssätze entscheidet die Mitgliederversammlung gemäß Satzung. 
Änderungen gelten ab dem folgenden Beitragsjahr, sofern kein anderer Zeitpunkt beschlossen wird. 

§ 10 Inkrafttreten 

Diese Beitragsordnung tritt am 24.10.2024 in Kraft. Gleichzeitig treten entgegenstehende frühere 
Regelungen außer Kraft. 


